
Ernst-Schlee-Schullandheim     
am Gymnasium Othmarschen e.V.                 
Walderseestraße 99 * 22605 Hamburg 
  
 

Die in diesem Antrag enthaltenen persönlichen Daten werden in der Mitgliederdatei des Ernst-Schlee-Schullandheims 
am Gymnasium Othmarschen e.V. gespeichert und ausschließlich im Sinne der Satzung genutzt.

Antrag auf Mitgliedschaft

Name:                                                            Vorname: 

Straße:                                                           PLZ/Ort:

Telefon:                                                         E-Mail:

Volljährig:                      ja                                nein   

Mitgliedsbeitrag: 
Der Mitgliedsbeitrag wird jährlich von der Vertreterversammlung festgelegt (z.Zt. 20,00 € im Jahr), 
Minderjährige zahlen den halben Betrag.   
Der Mitgliedsbeitrag ist im Januar eines jeden Jahres fällig und wird per Bankeinzug erhoben. 

Bankverbindung: 

IBAN:  ________ ________ ________ ________ ________ ____ BIC: _____________________ 

Ich bin mit der Abbuchung des Mitgliedbeitrags im Lastschriftverfahren einverstanden.

Mitgliedschaft gemäß § 5 der Satzung: 
Mitglieder können werden, sofern sie zum Zeitpunkt des Antrags (§ 6 Abs. 1) mindestens das 14. Lebensjahr 
vollendet haben,  

1. Schüler, Eltern von Schülern und Lehrkräfte des Gymnasiums Othmarschen, 
2. ehemalige Schüler, deren Eltern sowie ehemalige Lehrkräfte des Gymnasiums Othmarschen und 

des früheren Ernst-Schlee-Gymnasiums, 
3. Freunde des Schullandheims. 

Beginn der Mitgliedschaft gemäß § 6 Abs. 1 der Satzung: 
Die Mitgliedschaft ist schriftlich beim Vorstand zu beantragen und kommt durch dessen Annahmeerklärung 
zustande. Ein in der Geschäftsfähigkeit beschränkter Antragsteller hat die schriftliche Zustimmung eines 
gesetzlichen Vertreters beizubringen. Über den Antrag ist innerhalb von drei Monaten zu entscheiden. Die 
Ablehnung des Antrags bedarf in den Fällen des § 5 Nummern 1 und 2 einer schriftlichen Begründung.  
Ende der Mitgliedschaft gemäß § 6 Abs. 2 der Satzung:  
Die Mitgliedschaft endet 1. durch schriftliche Erklärung des Austritts gegenüber dem Vorstand, wobei § 6 Abs. 
1 Satz 2 entsprechende Anwendung findet, 2. durch Ausschluss, 3. durch Tod, 4. bei einem Rückstand von 
zwei Mitgliedsbeiträgen. 
Mitgliederversammlung: 
Innerhalb der ersten drei Monate eines jeden Kalenderjahres findet eine Mitgliederversammlung statt.

Ort, Datum_____________________________   Unterschrift_________________________________

Ansprechpartnerin:    Frau Katrin Siemund am Gymnasium Othmarschen 
                                     Fax Nr.: (040) 8 89 16 132 
                                     E-Mail Adresse: katrin.siemund@gymoth.de  


